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Berichtigung der Fachspezifischen Bestimmungen (Anlage B zur Prüfungs- 
und Studienordnung der Universität Konstanz für die geisteswissen-
schaftlichen Bachelorstudiengänge) für das Bachelor-Hauptfach 
Sprachwissenschaft 
 
vom 9. Januar 2008 
 
Hiermit werden die Fachspezifischen Bestimmungen (Anlage B zur Prüfungs- und 
Studienordnung der Universität Konstanz für die geisteswissenschaftlichen 
Bachelorstudiengänge) für das Bachelor-Hauptfach Sprachwissenschaft in der 
Fassung vom 15. September 2006 (Amtl. Bekm. Nr. 42/2006), geändert am 14. 
August 2007 (Amtl. Bekm. 67/2007), wie folgt berichtigt:  
 
Im Modul 9 (Prüfung) werden die Credit-Angaben wie folgt berichtigt: 
Für das Kolloquium werden statt 3 Credits 6 Credits vergeben; für die BA-
Abschlussarbeit statt 15 Credits 12 Credits. 
 
Begründung:  
In der dem Modul 9 nachfolgenden Tabelle „Aufbau des Studiengangs“ sind die 
richtigen Credit-Angaben enthalten; im Modul 9 wurden hingegen versehentlich 
falsche Angaben gemacht.  
Die Bestimmungen enthielten daher widersprüchliche Angaben. Dieser Widerspruch 
wird mit der Berichtigung beseitigt. 
 
 
Konstanz, 9. Januar 2008 
 

 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz 
- Rektor –  
 
 
 
 


	Vom 9. Januar 2008

